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Sehr geehrte/r     , 

 

der Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf informiert regelmäßig über ausgewählte aktuelle 
Entscheidungen und über interessante Entwicklungen im und um das Finanzgericht Düsseldorf. 

Auswahl aktueller Entscheidungen 

Kein Arbeitslohn des Paketzustellers bei Zahlung von Verwarnungsgeldern durch den 
Arbeitgeber 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Übernahme von Verwarnungsgeldern 
wegen Falschparkens durch einen Paketzustelldienst nicht zu Arbeitslohn bei den angestellten 
Fahrern führt und daher nicht der Lohnsteuer unterliegt. 

Das klagende Unternehmen betreibt einen Paketzustelldienst. Es hat in mehreren Städten 
(kostenpflichtige) Ausnahmegenehmigungen erwirkt, die ein kurzfristiges Halten der 
Auslieferungsfahrzeuge zum Be- und Entladen in Halteverbots- und Fußgängerzonen gestatten. 
Sofern eine derartige Ausnahmegenehmigung nicht erhältlich ist, wird es zur Gewährleistung 
eines reibungslosen Betriebsablaufs im Interesse der Kunden hingenommen, dass die Fahrer 
ihre Fahrzeuge auch in Halteverbotsbereichen oder Fußgängerzonen kurzfristig anhalten. Das 
Unternehmen trägt die ihm gegenüber festgesetzten Verwarnungsgelder. 

Das beklagte Finanzamt behandelte die Übernahme der Verwarnungsgelder - einer geänderten 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs folgend - als lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn der 
Fahrer. 

Dem ist das Finanzgericht Düsseldorf entgegengetreten. Es fehle bereits an einem Zufluss von 
Arbeitslohn auf Seiten der Arbeitnehmer. Denn die Klägerin erfülle mit der Zahlung der 
Verwarnungsgelder lediglich eine eigene Verbindlichkeit. Zwar hätten die Fahrer die 
Ordnungswidrigkeit begangen, die Verwarnungsgelder seien jedoch unmittelbar gegenüber dem 
Unternehmen als Halterin der Fahrzeuge festgesetzt worden. Das Unternehmen habe auch 
keine Regressansprüche gegenüber den Fahrern. 

Ungeachtet dessen sei die Zahlung der Verwarnungsgelder aus ganz überwiegend 
eigenbetrieblichem Interesse der Klägerin erfolgt; sie habe keinen Entlohnungscharakter. Dabei 
sei zu berücksichtigen, dass das Unternehmen nur Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen 
Park- und Haltevorschriften im ruhenden Verkehr zahle, die zudem von seinen Fahrern bei der 
Auslieferung und Abholung von Paketen in Gebieten ohne Ausnahmeregelung begangen 
worden seien. Dabei handele es sich um beachtliche betriebsfunktionale Gründe. 

 

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/


Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 2470/14 L 

Berücksichtigung gesondert festgestellter negativer Einkünfte des Erblassers aus 
Drittstaaten beim Erben 

Streitig war, ob der Kläger als Gesamtrechtsnachfolger die für seinen verstorbenen Vater (V) 
gesondert festgestellten verbleibenden negativen Einkünfte aus der Vermietung von 
unbeweglichem Vermögen in der Schweiz bei seiner eigenen Veranlagung zur 
Einkommensteuer geltend machen kann und ob deshalb für ihn solche negativen Einkünfte 
festzustellen sind. 

V erzielte bis zu seinem Tod im Jahr 2012 Einkünfte aus der Vermietung eines Hauses in der 
Schweiz. In den Jahren bis 2005 tätigte er hohe Renovierungsaufwendungen, die er durch 
Darlehen fremdfinanzierte. Zum 31.12.2011 betrugen die für V gesondert festgestellten 
verbleibenden negativen Einkünfte 251.907 €. Der Kläger trat als Gesamtrechtsnachfolger in die 
noch nicht zurückgeführten Darlehen ein und erzielte in den Jahren 2012 bis 2014 eigene 
(positive) Einkünfte aus der Vermietung des Hauses in der Schweiz, die der Beklagte der 
Besteuerung zu Grunde legte. Einen Ausgleich der verbliebenen negativen Einkünfte des V mit 
den positiven Einkünften des Klägers führte das Finanzamt nicht durch. Die Einsprüche gegen 
die Einkommensteuerbescheide für 2012 bis 2014 hat es noch nicht beschieden. 

Der Kläger beantragte den Erlass von Bescheiden über die Feststellung verbleibender negativer 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus der Schweiz zum 31.12.2012, 2013 und 2014. 
Das beklagte Finanzamt lehnte dies ab. 

Das Finanzgericht hat der Klage stattgegeben. Ob und in welchem Umfang steuerrechtliche 
Positionen vererblich seien, sei nach der Rechtsprechung des Großen Senats des 
Bundesfinanzhofs (BFH) nach den einschlägigen materiell-rechtlichen Normen und den 
Prinzipien des jeweiligen Einzelsteuergesetzes zu beurteilen. Eine Vererblichkeit komme 
hiernach in den Fällen der sog. gespaltenen Tatbestandsverwirklichung und der Verklammerung 
von sowohl durch den Erblasser als auch durch den Erben jeweils teilweise verwirklichten 
Besteuerungsmerkmalen in Betracht.  

Ein solcher Fall der Verklammerung sei vorliegend gegeben. V habe in den Jahren bis 2005 
negative Einkünfte aus der Vermietung des Hauses in der Schweiz erzielt, die nach den 
betreffenden gesetzlichen Regelungen bisher nicht hätten ausgeglichen werden können. Nach 
seinem Tod habe der Kläger durch die positiven Vermietungseinkünfte die Voraussetzungen für 
den Ausgleich dieser Einkünfte durch die verbliebenen negativen Einkünfte verwirklicht. Die 
Vorschrift über negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten enthalte eine in sich geschlossene 
Gesamtregelung, nach der der (spätere) Abzug verbleibender negativer Einkünfte sowohl 
systematisch als auch inhaltlich an die (frühere) Versagung des Verlustabzugs anknüpfe und 
ohne die zuvor entstandenen negativen Einkünfte nicht möglich sei. 

Die Rechtsprechung zur fehlenden Vererblichkeit des Verlustabzugs könne nicht auf den 
Streitfall übertragen werden, da der Verlustabzug an die verlustbedingte personenbezogene 
Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anknüpfe. Demgegenüber gehe es vorliegend 
darum, einen künftigen Überschuss um einen zuvor entstandenen, aber steuerlich noch nicht 
berücksichtigten Verlust zu mindern. 

Das Gericht hat auch hier die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  

Die Entscheidung im Volltext: 13 K 897/16 F 

Weitere aktuelle Entscheidungen 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/1_K_2470_14_L_Urteil_20161104.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/13_K_897_16_F_Urteil_20161220.html


Zu den Anschaffungsnebenkosten von durch Ausübung einer Option erworbenen Aktien 
gehören grundsätzlich nicht die Anschaffungskosten der Optionsscheine 

Die Entscheidung im Volltext: 6 K 4005/14 K, F 

In eigener Sache 

Effektiver Steuerrechtsschutz 

Das Finanzgericht Düsseldorf blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die durchschnittliche 
Laufzeit von Klageverfahren betrug 12,9 Monate und pendelte sich damit weiter bei rund einem 
Jahr ein. Damit ist es abermals gelungen, effektiven Steuerrechtsschutz in angemessener Zeit 
zu gewähren. „Dies ist für die beteiligten Bürger und Unternehmen neben der Entscheidung in 
der Sache von zentraler Bedeutung“, erläuterte der Präsident des Finanzgerichts Düsseldorf, Dr. 
Hans-Josef Thesling. 

Von den rund 4000 erledigten Verfahren bedurfte es nur in 21,2 % der Fälle eines Urteils. Die 
überwiegende Anzahl der Verfahren konnte erledigt werden, indem sich die Beteiligten – etwa 
auf Anregung des Gerichts – verständigten. In knapp der Hälfte der Verfahren änderte die 
beklagte Behörde ihre Verwaltungsentscheidung ab. 

Dr. Thesling lenkt den Blick auf das Jahr 2017: „Ein Meilenstein wird sicherlich die Einführung 
der elektronischen Gerichtsakte in zwei Pilotsenaten, voraussichtlich zum 1. März 2017, sein. 
Auf der Grundlage einer entsprechenden Rechtsverordnung soll dann zunächst in diesen 
Senaten vollständig auf die Führung einer Papierakte verzichtet werden. Wir sehen uns daher 
für die Zukunft gut aufgestellt. Zudem erwarten wir im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte 
Inbetriebnahme des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) eine deutliche 
Steigerung der elektronischen Kommunikation, die in der Finanzgerichtsbarkeit bereits seit 2004 
zugelassen ist.“ 

Das Finanzgericht Düsseldorf gewährt Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Finanzämter, 
Zollämter und Familienkassen. Es ist für den Regierungsbezirk Düsseldorf sowie bei Zollsachen 
landesweit zuständig. Zusammen mit den Finanzgerichten in Köln und Münster erledigt es im 
Jahr knapp 12.000 Verfahren. 

 

Quelle: Justiz NRW 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/6_K_4005_14_K_F_Urteil_20161129.html


Aktuelle Entscheidungen des Finanzgerichts Düsseldorf und anderer Gerichte finden Sie in der 
Rechtsprechungsdatenbank Nordrhein-Westfalen. Dort werden Sie auch über die gewerbliche 
Nutzung informiert. 

Der Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf erscheint nach Bedarf, in der Regel monatlich. 
Frühere Ausgaben des Newsletters sind im Archiv des Newsletters abgelegt und können dort 
heruntergeladen werden. Die Abbestellung des Newsletters ist jederzeit möglich. 
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